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Stadt Heidelberg 
Dezernat I, Referat 01 
Rechtsamt 

 
 
 
"Stadt-Kumamoto-Stiftung"  
hier: Änderung der Satzung 

 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Zustimmung zur 

Beschlussempfehlung 
Handzeichen 

 
Haupt- und 
Finanzausschuss 

29.09.2004 N O ja  O nein  O ohne 

 

 

Gemeinderat 14.10.2004 Ö O ja  O nein  O ohne 

 

 

 
 

Beschlusslauf! 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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 Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
 Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Einrichtung der „Stadt-Kumamoto-Stiftung“. 

  
 
 
 Anlagen zur Drucksache: 
    Lfd. Nr. Bezeichnung  

 A 1 Satzung zur Änderung der Satzung über die Einrichtung der “Stadt-Kumamoto-
Stiftung“ vom 04.05.1995 

 A 2 Satzung über die Einrichtung der “Stadt-Kumomoto-Stiftung” vom 04.05.1995 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.09.2004 
 
 
 
Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 14.10.2004 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 
  
In § 5 Abs. 2 der Satzung über die Einrichtung der „Stadt-Kumamoto-Stiftung“ vom 04.05.1995 ist 
Herr Professor Dr. Klaus Munk namentlich als Vorsitzender erwähnt. 
Bedauerlicherweise ist Herr Professor Dr. Klaus Munk verstorben, so dass nun ein/e neue/r 
Vorsitzende/r zu berufen ist. Zwischenzeitlich wurde der Artikel 3 des Rahmenabkommens zum 
medizinischen Austausch zwischen den Städten Kumamoto und Heidelberg geändert. Auf Wunsch 
der Stadt Kumamoto wird die/der Vorsitzende zukünftig durch die Oberbürgermeisterin/den 
Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg berufen. 
 
In der Folge sind § 5 Abs. 2 und 3 der Satzung über die Einrichtung der „Stadt-Kumamoto-Stiftung“ 
wie in der beigefügten Anlage 1 vorgeschlagen, zu ändern. 
 
 
 
gez. 
 
Beate   W e b e r 
 
 


